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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.01.1998 

Geschäftszahl 

93/14/0166 

Rechtssatz 

Die ausländischen Wertpapiere sind nicht schon wegen der aus betriebswirtschaftlicher Sicht ansonsten 
gegebenen Unterkapitalisierung des Einzelunternehmens des Abgabepflichtigen als notwendiges 
Betriebsvermögen anzusehen. Denn für die Zuordnung der ausländischen Wertpapiere zum Betriebsvermögen 
oder zum Privatvermögen sind nicht betriebswirtschaftliche, sondern nur steuerliche Gesichtspunkte maßgeblich. 


